
 
 

 
TSV Nachwuchs Challenge Skilanglauf 

Info zur 
TSV Nachwuchs Challenge 

Skilanglauf 
am 

06. Juni 2021 
 

Organisator:  WSV Rotterode e.V. 
Austragungsort: Sportplatz Rotterode 
Zeitplan:  Zu folgenden Zeiten kann die TSV Nachwuchs Challenge absolviert werden: 
   Sonntag, 06.06.2021 von 10.00 Uhr bis 15.00 Uhr 
Disziplin:  Hinderniscross 
   Streckenlängen: 
 - U   8 – 11 Jg. 2011- 2014  500 m                                                                                               

- U 12 – 15 Jg. 2007- 2010  1000 m 
Teilnahmeberechtigt: alle Kinder und Jugendlichen der Jahrgänge 2007 bis  2014, die sich in der Lage 

fühlen die Strecke sicher zu absolvieren. 
Anmeldung: auf TSV Meldeformular mit entsprechenden Daten an: 
 udo.recknagel@thueringer-skiverband.de 
Meldeschluss: Donnerstag, 03.06.2021, 20.00 Uhr 
Zeitfenster:  U 15 10.00 – 10.20 Uhr Zeitnahme/ Kontrolle -  TSV 
 U 14 10.20 – 10.40 Uhr Zeitnahme/ Kontrolle -  TSV 
 U 13 10.40 – 11.00 Uhr Zeitnahme/ Kontrolle - TSV/ ÜL der Vereine 
 U 12 11.00 – 11.20 Uhr Zeitnahme/ Kontrolle – TSV/ ÜL der Vereine   
 Ab 12.00 Uhr alle anderen AK in Verantwortung ihrer Vereine/ ÜL. 
Die Laufzeiten werden nach Beendigung der Challenge vor Ort bei Landestrainer abgegeben. 
Teilnahmeschluss: Sonntag, 06. Juni 2021 15.00 Uhr 
Ergebnisse: werden auf der TSV Seite veröffentlicht 
Parcours/ Strecke: ähnlich wie bei den letzten Wettkämpfen. Informationsblatt mit Streckenverlauf 

bekommen die Vereine am Tag der Challenge. 
Startgeld: wird nicht erhoben 
Siegerehrung:  wird nicht durchgeführt 
Versorgung: wird nicht angeboten 
Streckenbesichtigung: 09.30 – 09.55 Uhr für U 12 bis U 15;  11.30 – 11.55 Uhr U 8 – U 11 
Parkmöglichkeiten: stehen nur in begrenzten Maß an der Turnhalle zur Verfügung, Anweisungen ist Folge 

zu leisten   
 
Haftung: Der Teilnehmende erklärt sich Kenntnis von den Risiken und Gefahren der Nutzung 

von Sportstätten zu haben, sowie die Verhaltens-Regeln zu akzeptieren. Der 
Thüringer  Skiverband e.V. übernimmt durch die Ausschreibung keine Gewähr für 
den Zustand und die Sicherheit der Strecke und somit keine Haftung für evtl. Schäden 
der Teilnehmer bei Durchführung der TSV Challenge. 
Nehmen Vereinsmitglieder am Angebot teil, sind diese über den Verein und die 
Landessportbundversicherung haftpflichtversichert. Nichtvereinsmitglieder haben 
selbstständig für einen ausreichenden Versicherungsschutz zu sorgen.  
Des Weiteren verpflichtet sich der Teilnehmende die geltenden Verordnungen zur 
Eindämmung einer pandemischen Lage, im Sprachgebrauch Covid19- Verordnung, 
einzuhalten und entsprechend umzusetzen. 

  
 
Datenschutzerklärung  
1. Ich, Andreas Bahner, Arzberg 4a, 98587 Steinbach-Hallenberg, bin für die Verarbeitung Ihrer 

personenbezogenen Daten verantwortlich. Alle Ihre Anträge, Anregungen und Fragen richten Sie 
bitte an die o.g. Anschrift.  

2. Bei der Anmeldung zu der Sportveranstaltung „TSV-Nachwuchs-Challenge-Skilanglauf“ erhebe ich 
folgende Datenkategorien bzw. folgende personenbezogene Daten von Ihnen: Personenstammdaten 



(Vornamen, Nachnamen, Jahrgang, ggf. Staatsangehörigkeit, Vereinszugehörigkeit) und 
Kontaktdaten (Telefonnummer, EMail-Adresse) von Ihnen unmittelbar oder von Ihrem Verein, wenn 
Sie sich über diesen anmelden oder von diesem bei uns gemeldet werden.   

3. Ihre Daten werden verarbeitet, um den Sportveranstaltungsvertrag, dessen Vertragspartei Sie sind, 
zu erfüllen. Dazu ist erforderlich, Sie zu identifizieren, ggf. Ihre Startberechtigung und das Bestehen 
des Versicherungsschutzes zu überprüfen und Sie ggf. für Rückfragen zu kontaktieren. Zur 
Veröffentlichung von Ergebnislisten und Vornahme von Siegerehrungen werden nur Ihre 
Personenstammdaten (Vor- und Nachnamen, Jahrgang) und Ihre Vereinszugehörigkeit 
veröffentlicht. Rechtsgrundlage dieser Verarbeitung ist Art. 6 I 1 lit. b DSGVO. Zur Förderung unserer 
Vereinszwecke, zur Berichterstattung in Vereinsmedien, in der Presse, im Rundfunk oder im Internet 
oder aus wirtschaftlichen oder ideellen Interessen des Sportveranstalters und/oder Sportverbände 
kann die Verarbeitung Ihrer Personenstammdaten oder von Foto-/Videoaufnahmen von Ihnen bei 
der Teilnahme an der o.g. Veranstaltung, gem. Art. 6 I 1 lit. f DSGVO erforderlich sein.  

4. Ihre personenbezogenen Daten werden gelöscht, sobald der Zweck der Speicherung entfallen ist und 
keine Aufbewahrungspflichten (u.a. Regelverjährung für vertragliche Ansprüche gem. § 195 BGB, 3 
Jahre; Aufbewahrung von Rechnungen, 10 Jahre) bestehen.  

5. Sie haben das Recht, von mir jederzeit Auskunft gem. Art. 15 DSGVO zu verlangen über die zu Ihnen 
bei mir gespeicherten personenbezogenen Daten sowie zu deren Herkunft, Empfänger oder 
Kategorien von Empfängern, an die diese Daten weitergegeben oder offengelegt werden, den Zweck 
der Speicherung und Verarbeitung, die geplante Speicherdauer und die von uns durchgeführten 
automatisierten Entscheidungsfindungen. Des Weiteren haben Sie das Recht auf Berichtigung (Art. 
16 DSGVO), Löschung (Art. 17 DSGVO), Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 DSGVO) oder einen 
Widerspruch gegen die Verarbeitung (Art. 21 DSGVO) und das Recht auf Datenübertragbarkeit (Art. 
20 DSGVO). Ferner haben Sie ein Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde (Art. 77 DSGVO). 
Zuständig ist der Landesbeauftragte für den Datenschutz des jeweiligen Bundeslandes oder eine für 
ihren Wohnsitz zuständige Aufsichtsbehörde. Wir verzichten bewusst auf automatisierte 
Entscheidungsfindung. 

6. Die Bereitstellung Ihrer oben genannten personenbezogenen Daten ist für den Vertragsschluss 
erforderlich. Im Fall der Nichtbereitstellung Ihrer Daten ist die Teilnahme an der DSV-Nachwuchs-
Challenge nicht möglich. 

  
Hygienehinweis zur Vorbeugung von Infektionskrankheiten 
Besondere Umstände erfordern besondere Maßnahmen, daher verfolgen der Thüringer Skiverband und der 
Organisator täglich die Empfehlungen und Entscheidungen der Bundes- und Landesregierung und setzt diese 
auf den TSV Veranstaltungen um. Die Gesundheit der Teilnehmer, Trainer, Funktionäre und Zuschauer steht 
hierbei im Vordergrund. Das spezifische Hygieneschutzkonzept der jeweiligen Veranstaltung wird im Vorfeld 
erarbeitet, vor Ort bekanntgegeben, beinhaltet die notwendigen Abstandsregeln und entspricht den derzeit 
gültigen Hygienevorschriften und -empfehlungen. Der Ausschluss von Zuschauern kann im jeweiligen 
Hygienekonzept erforderlich sein. Bei jeglichen verdächtigen Symptomen (Erkältungsanzeichen) kann keine 
Teilnahme erfolgen. Bei den Veranstaltungen trägt jeder Teilnehmer, Trainer, Funktionär und Zuschauer eine 
Mitverantwortung. Einfache Hygienemaßnahmen tragen dazu bei, sich und andere vor ansteckenden 
Infektionskrankheiten wie COVID-19 zu schützen. Zusätzlich erhebt der Organisator Namen und 
Kontaktdaten von den Teilnehmern, Trainern und Funktionären, um Gesundheitsbehörden bei der 
Kontaktpersonenermittlung zu unterstützen. Diese Daten werden nur auf Anfrage der Behörden übermittelt, 
wenn sich nachträglich ein Covid19-Infektiosfall aus dem Kreis der Beteiligten oder an einem Ort, der besucht 
wurde, z.B. ein Hotel, herausstellt. 

 


